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Änderungshistorie 

Version  Status Änderung  Datum  

1.0 Freigegeben Durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres 

und Sport und auf Basis der durch das 

Niedersächsische Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung freigegebenen 

Onlinestrecke vom 01.06.2022 sowie des 

dazugehörigen Konzepts. 

08.08.2022 

1.2 Freigegeben Vornahme von Ergänzungen nach Abstimmung mit 

der FITKO 

20.10.2022 
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Abkürzungsverzeichnis  

Abkürzung  Bedeutung  

AG Arbeitsgruppe 

BITV Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 

CI Steht für Corporate Identity, die Gesamtheit der Merkmale die, die eine 
Organisation kennzeichnet und diese von anderen unterscheidet 

CI/CD Continous Integration sowie Continous Delivery und Deployment stehen 
für eine kontinuierliche Integration und sowie Lieferung und 
Bereitstellung von neuer Softwarekomponenten 

Container Gemeint ist ein Software-Container als Methode zur Bereitstellung von 
Software 

DevSecOps Steht für die Kombination der Abkürzungen von Development, Security 
und Operations und dafür, dass beim kontinuierlichen 
Bereitstellungsprozess von Software die Security-Aspekte von Anfang an 
mit berücksichtigt werden. 

DSGVO Datenschutzgrundverordnung 

DVDV Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis 

EfA  Bfkbo-für->iib¬ 

EfAST bDlsbokjbkq Cbabo^i >mmif`^qflk Pbosf`b Qb`eklildfbp labo ^r`e  Bfkbo
cĒo >iib¬ Pbosf`b Qb`eklildfb 

EGVP Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach 

ePayBL ePayment des Bundes und der Länder 

FIM Föderales Informationsmanagement 

FIT-Connect Eine technische Infrastruktur zur standardisierten Übermittlung von 
Antragsdaten mit ausgewählten Fachverfahren 

FJD  Abkürzung für ausgeschriebene Firmierung: FJD Information 
Technologies AG dem Softwarehersteller z.B. der GovOS Plattform 

GovOS Eine Plattform, auf der Verwaltungsverfahren online gestellt, ausgefüllt, 
eingereicht und bearbeitet werden. NAVO ist die Implementierung der 
GovOS Plattform für Niedersachsen 

HKS Hersteller eines Kassensystems 

HTML5/CSS/JS Steht für Hypertext Markup Language, CSS für Cascading Style Sheets 
und JS für Java Script. Dies sind alles Technologien die im Standard über 
moderne Browser wie Chrome, Edge oder Firefox ausgeführt werden  

IfsB Infektionsschutzbescheinigung 

IfSG Infektionsschutzgesetz 

ITPLR bzw. IT-PLR IT-Planungsrat 

JSON Steht für JavaScript Object Notation und bezeichnet ein normiertes 
Textformat, mit dem sich strukturierte Daten austauschen lassen 

Leika Leistungskatalog 

NAVO Niedersächsisches Antragssystem für Verwaltungsleistungen Online 

OpenID Pqbeq cĒo  lccbkb Fabkqfcfh^qflk¬ rka fpq bfk abwbkqo^ibp
Authentifizierungssystem für webbasierte Dienste 

OSCI Steht für Online Services Computer Interface und ist eine Sammlung von 
Netzwerkprotokollen für die öffentliche Verwaltung 

OZG Onlinezugangsgesetz 

pmPayment E-Payment für Online-Bezahlvorgänge der öffentlichen Verwaltung 
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PVOG Steht für Portalverbund Online-Gateway und verbindet die 
Verwaltungsportale der Länder und ermöglicht deren 
Informationsaustausch 

QR-Code NO : Nrf`h Obpmlkpb) ^ipl  p`ekbiib >kqtloq¬+ NO-Codes speichern 
Informationen und machen sie z.B. per Kamera eines Smartphone 
abrufbar 

SaaS Software as a Service 

UI Kurzform von User Interface steht für die Benutzeroberfläche 

Usability Gebrauchstauglichkeit 

UX Kurzform von User Experience bzw. Benutzerempfinden 

Verwaltungs-PKI bzw. 
VPKI 

Steht für Public Key Infrastruktur der Verwaltung zur 
behördenübergreifenden Absicherung der Kommunikation 

WCAG Steht für Web Content Accessibility Guidelines, also Richtlinien für 
barrierefreie Webinhalte und ist ein internationaler Standard der 
Europäischen Union für öffentliche Stellen 

XDatenfelder Ist definiert als ein Standardaustauschformat für die vom FIM-Baustein 
Datenfelder über das FIM-Portal bereitgestellten Inhalte. 

XML Steht für Extensible Markup Language (dt. Erweiterbare 
Auszeichnungssprache) und ist eine Auszeichnungssprache zur 
Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, 
die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist 

XÖV steht für XML in der öffentlichen Verwaltung und ist ein Standard für 
den elektronischen Datenaustausch der öffentlichen Verwaltung auf der 
Basis von Nachrichten in XML-Syntax 

XTA steht für standardisierte, elektronische Übermittlung von Daten im E-
Government  

XZuFi Steht für XÖV-Standard für Zuständigkeitsfinder 
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1 Inhalt des Onlinedienstes / der Leistung 

1.1 Kurzbeschreibung und weitere Hinweise 

Leistungen zum Infektionsschutz (OZG-ID 10608) 
 
Ansteckende Krankheiten können über Lebensmittel auf andere Menschen übertragen werden. 
Wenn Bürgerinnen und Bürger bei Ihrer Arbeit mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder 
Gegenstände wie Geschirr reinigen, sind sie verpflichtet max. 3 Monate vor Tätigkeitsbeginn an 
einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teilzunehmen. In der Belehrung erfahren 
Bürgerinnen und Bürger, wie die Übertragung von Infektionskrankheiten minimiert werden kann, 
wie Symptome erkannt werden können und wann eine Tätigkeit auf Grund einer 
Infektionskrankheit nicht weiter ausgeübt werden darf. Bürgerinnen und Bürger erhalten eine 
Bescheinigung über die Teilnahme an der Erstbelehrung, die der Arbeitgeber vor einem 
Tätigkeitsantritt benötigt. 
 
Weitere Hinweise 

¶ Die Belehrung kann durch die Digitalisierung nun online von zu Hause, am Beschäftigungsort 
oder jedem anderen Ort durchgeführt werden. 

¶ In kurzen Erklärvideos wird der hygienische Umgang mit Lebensmitteln erläutert. Im 
Anschluss sind dazu Fragen zu beantworten. 

¶ Die Belehrung ist erfolgreich bestanden, wenn alle Fragen korrekt beantwortet wurden. Die 
Belehrungsbescheinigung wird dem Nutzenden nach Abschluss des Bezahlvorgangs im 
Servicekonto zur Verfügung gestellt. Für den Bezahlvorgang kann, durch die nutzenden 
Behörden,  ein ePayment-Verfahren angebunden werden. Unter Umständen kann es bspw. 
auf Grund des Uploads von Kostenfreiheitsbescheinigungen zu einer manuellen Prüfung der 
Dokumente durch die Mitarbeitenden des zuständigen Gesundheitsamtes kommen. Die 
Belehrungsbescheinigung wird in diesem Fall erst nach Abschluss der Prüfung zur Verfügung 
gestellt.  

1.2 α[ŜƛǎǘǳƴƎǎƪŀǘŀƭƻƎ ŘŜǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ό[Ŝƛƪŀύ  

Im Onlinedienst enthaltene Leika-Leistungen: 
 

Leika-Leistung Leika-Typ Leika-Schlüssel 

Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz Bescheinigung 2/3 99003002022000 

 
Derzeit nicht umsetzungsrelevante Leika-Leistungen: 
 

Leika-Leistung Leika-Typ Leika-Schlüssel 

Infektionsschutz Beratung 2/3 99003013018000 

Infektionsschutz Beratung Ebola 2/3 99003013018002 

Gesundheitszeugnis Ausstellung 2/3 99003009012000 

Gesundheitszeugnis Ausstellung für Personen 2/3 99003009012001 

Infektionsschutz Meldung 2/3 99003013014000 
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2 FIM-Leistungsbeschreibung der Verwaltungsleistungen  

Die von der Landesredaktion Niedersachsen erstellten FIM-Landesstamminformationen  für diese 

Leistung sind als Anlage 1 der Leistungsbeschreibung beigefügt 

(02_Anlage  1 FIM_Infektionsschutzgesetz_Belehrung ).  
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3 OZG-Referenzinformationen  

Der prozessuale Auflauf der Onlinestrecke wird in der Abbildung des OZG-Referenzprozess gemäß OZG 

Vorgehensmodell dargestellt. Dies ist im Detail als Anlage 2 der Leistungsbeschreibung (02_Anlage 2  

IfsB_OZG-Referenzprozess ) enthalten. Das in Anlage 3 der Leistungsbeschreibung  mitgelieferte OZG-

Referenzdatenschema liegt dem von Bürger und Bürgerinnen zu nutzenden Onlineantrag zugrunde 

(02_Anlage 3 IfsB_OZG-Referenzdatenschema S03000023). 

Abbildung 1 OZG-Referenzprozess 
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4 Funktionsweise und -umfang des Onlinedienstes  

4.1 Beschreibung 

Bestimmte ansteckende Krankheiten und Krankheitserreger können über Lebensmittel auf andere 

Menschen übertragen werden. Das Infektionsschutzgesetz sieht daher Regelungen vor, die das Risiko 

dieses Übertragungsweges minimieren sollen. 

Wenn Bürgerinnen und Bürger  im Bereich der Lebensmittelzubereitung, des Lebensmittelverkaufs oder 

in der Gastronomie erstmalig tätig werden wollen, benötigen diese eine Bescheinigung. 

Inhalt der Bescheinigung ist, dass Sie über die gesetzlichen Pflichten belehrt wurden, insbesondere 

darüber, bei Vorliegen welcher ansteckenden Erkrankung es Ihnen untersagt ist, im Lebensmittelbereich 

tätig zu sein. Außerdem müssen Sie für die Bescheinigung nach der Belehrung schriftlich erklären, dass 

Ihnen keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bei Ihnen bekannt sind. Unter Umständen kann ein 

zusätzliches ärztliches Zeugnis für die Bescheinigung erforderlich sein. 

Der in den folgenden Abschnitten vorgestellte Ablauf stellt die aktuelle Implementierung (Stand 

01.06.2022) in Niedersachsen dar. Über die Weiterentwicklung der Onlinestrecke und weitere Release-

Inhalte wird OZG-Leitfaden Kapitel 10.2.2.1 zukünftig in den Steuerungsgruppen, an denen die an der 

Nachnutzung interessierten Bundesländer teilnehmen, entschieden werden. Verwendete Logos und 

Farbschemata werden für die Nachnutzung ggf. bundeslandspezifisch angepasst. Der in den 

P`obbkpelqp slohljjbkab ?bdofcc ¬>kqo^d fpq efbo_bf pvklkvj jfq abo ¬?bibeorkd k^`e abj

Fkcbhqflkpp`erqwdbpbqw wr sbopqbebk+ 

 

4.2 Nutzerreise der Infektionsschutzbelehrung 

Die Bürgerin / der Bürger möchte eine neue Tätigkeit aufnehmen, für die eine Belehrung nach dem 

Infektionsschutzgesetz notwendig ist.   
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Die Nutzerreise startet beim Aufruf der Online-Strecke über das Serviceportal oder über die Webseite 

des zuständigen Gesundheitsamtes. Nach der notwendigen Erfassung der Daten kann die Belehrung 

durchgeführt werden. Hierbei werden der zu belehrenden Person Videos abgespielt zu deren Inhalt 

Wissensfragen beantwortet werden müssen. Nach erfolgreicher Beantwortung der Fragen findet die 

Identifikation und die Bezahlung statt. Schließlich erstellt das System die digitale Bescheinigung der 

Infektionsschutzbelehrung. Die einzelnen Schritte der Nutzerreise werden im Folgenden, anhand von 

Screenshots der Leistungsstrecke, näher erläutert. 

4.2.1 Aufruf der Leistung am Beispiel des niedersächsischen Serviceportals 

Die Leistung kann über ein Serviceportal des Portalverbundes aufgerufen werden. Die Online-Strecke  

kann über einen lokalen Zuständigkeitsfinder (bspw. Serviceportal Niedersachsen), der bei Anfragen an 

die öffentliche Verwaltung die sachliche und örtliche Zuständigkeit für eine Aufgabe, eine 

Verwaltungsleistung oder ein Anliegen korrekt bestimmen kann (siehe Grafik Leistungsfinder) oder über 

die jeweilige Webseite des Gesundheitsamtes gestartet werden. Dazu wird den Gesundheitsämtern im 

Rahmen der Antragskonfiguration ein lokaler Link zur Verfügung gestellt.  Die folgende Abbildung stellt 

einen Aufruf über das Serviceportal Niedersachsen dar. Afb Ibfpqrkd h^kk Ē_bo abk Ifkh  Afobhq wro

online Beantragung: Infektionsschutz-?bibeorkd¬ ^rcdborcbk tboabk+ Afb Pq^oqpbfqb abo Lkifkb-Strecke 

wird geladen. 

Abbildung 2: Nutzerreise der Infektionsschutzbelehrung 
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Abbildung 3: Service Portal Niedersachsen - Leistungsfinder 
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4.2.2 Durchführung der Belehrung 

4.2.2.1 Startseite der Leistung 

Die Startseite der Online-Strecke beinhaltet folgende Themen: 

¶ Allgemeine Informationen zur Online-Strecke 

¶ Voraussetzungen 

¶ Datenschutzbedingungen 

¶ Anmeldung/Registrierung mit interoperablen Servicekonto 

 

  

Abbildung 4: Startseite Infektionsschutzbelehrung im niedersächsischen Design 
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4.2.2.2 Anmelden mit dem Servicekonto 

Nach dem Start des Login Prozesses erscheint das Anmeldefenster. Es muss die entsprechende E-Mail-

Adresse und ein vorher festgelegtes Passwort1 eingegeben werden. Alternativ kann der User sich im 

Servicekonto registrieren. Der Onlinedienst kann an ein interoperables Nutzerkonto angebunden 

werden. Die Bund ID ist nativ am Onlinedienst angebunden. Nach der erfolgreichen Anmeldung startet 

der Onlinedienst.  

                                                

1 Die E-Mail-Adresse und das Passwort werden im Registrierungsprozess von den nutzenden Behörden selber 
gesetzt. Das Passwort muss hier den vorgegebenen Komplexitätsregeln für Passwörter der 
Servicekontoanmeldung entsprechen.  

Abbildung 5: Anmeldefenster Servicekonto Niedersachsen 
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4.2.2.3 Angaben von der zu belehrenden Person und der gesetzlichen Vertretung 

Am Anfang müssen die Daten der zu belehrenden Person und bei Bedarf von der gesetzlichen 

Vertretung hinterlegt werden. Wird ein Servicekonto genutzt, werden die Stammdaten der zu 

belehrenden Person vorgeladen. 

  

Abbildung 6: Angaben der zu belehrenden Person in der niedersächsischen Implementierung 


